
Stand: 08_23 

 
 

Ordnungsbehördliche Verordnung über das Offenhalten von Verkaufsstellen  
an Sonn- und Feiertagen im Gebiet der Stadt Dorsten  

 
1. Änderung 

 
vom 28.08.2023 

 
 

Aufgrund des § 6 Absatz 1 und 4 LÖG NRW1 und den §§ 25 ff. OBG² wird von der Stadt Dorsten 
als örtliche Ordnungsbehörde aufgrund des § 41 Absatz 1 Buchstabe f GO NRW³, gemäß Be-
schluss des Rates der Stadt Dorsten vom 29.03.2023 für das Gebiet der Stadt Dorsten folgende 
Ordnungsbehördliche Verordnung erlassen: 
 
 

§ 1 
 

Im Stadtteil Altstadt dürfen in der Zeit von 13.00 bis 18.00 Uhr entsprechend des jeweiligen 
Veranstaltungsbereiches geöffnet sein: 
 

(1) Am 02.04.2023 anlässlich der Veranstaltung „Dorsten is(s)t mobil“ Verkaufsstellen, die direkt 
an den Lippetorplatz, Marktplatz und Platz der deutschen Einheit angrenzen sowie Verkaufs-
stellen an beiden Seiten der Straßen Lippestraße, Essener Straße und Recklinghäuser Straße 
(Anlage 1). 
 

(2) Am 04.06.2023 anlässlich der Veranstaltung „Altstadtfest“ Verkaufsstellen, die direkt an den 
Lippetorplatz, Marktplatz und den Platz der deutschen Einheit                                             
angrenzen sowie Verkaufsstellen an beiden Seiten der Straßen Lippestraße, Essener Straße 
und Recklinghäuser Straße (Anlage 2). 
 

(3) Am 01.10.2023 anlässlich der Veranstaltung „Herbstfest“ Verkaufsstellen, die direkt               
an den Lippetorplatz, Marktplatz und den Platz der deutschen Einheit angrenzen                   
sowie Verkaufsstellen an beiden Seiten der Straßen Lippestraße, Essener Straße und Reckling-
häuser Straße (Anlage 3). 

 

(4) Am 05.11.2023 anlässlich der Veranstaltung „Lichterfest“ Verkaufsstellen, die direkt              
an den Lippetorplatz, Marktplatz und den Platz der deutschen Einheit angrenzen                   
sowie Verkaufsstellen an beiden Seiten der Straßen Lippestraße, Essener Straße und Reckling-
häuser Straße (Anlage 4). 

 

§ 2 
 

Im Stadtteil Holsterhausen dürfen in der Zeit von 13.00 bis 18.00 Uhr entsprechend des jeweili-
gen Veranstaltungsbereiches geöffnet sein: 
 
(1) Am 30.04.2023 anlässlich der Veranstaltung „Blumenfest“ Verkaufsstellen an beiden Seiten 

der Straßen Freiheitsstraße und Borkener Straße – jedoch nur in den Bereichen, in denen die 
Veranstaltung tatsächlich stattfindet (Anlage 5). 

 
(2) Am 09.09.2023 anlässlich der Veranstaltung „Familienfest“ Verkaufsstellen an beiden Seiten 

der Straßen Freiheitsstraße und Borkener Straße – jedoch nur in den Bereichen, in denen die 
Veranstaltung tatsächlich stattfindet (Anlage 6). 

 
 
1 Gesetz zur Regelung der Ladenöffnungszeiten (LÖG NRW) vom 16.11.2006 (GV. NRW. S. 516) in der zz. Gültigen Fassung 
2 Gesetz über Aufbau und Befugnisse der Ordnungsbehörden (OBG) vom 13.05.1980 (GV. NRW. S. 528) in der zz. Gültigen Fassung 
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§ 3 
 

Im Stadtteil Lembeck dürfen in der Zeit von 13.00 bis 18.00 Uhr entsprechend des jeweiligen 
Veranstaltungsbereiches geöffnet sein: 
 
(1) Am 07.05.2023 anlässlich der Veranstaltung „Tiermarkt“ Verkaufsstellen an beiden Seiten 

der Straßen Schulstraße – jedoch nur in den Bereichen, in denen die Veranstaltung 
tatsächlich statt-findet (Anlage 6). 
 

(2) Am 03.09.2023 anlässlich der Veranstaltung „Stoppelfest“ Verkaufsstellen an den Straßen 
Am Sägewerk, Am Krusenhof, Zur Reithalle – jedoch nur in den Bereichen, in denen die 
Veranstaltung tatsächlich stattfindet (Anlage 8). 

 
 

§ 4 
 
Die Option der Öffnungen von Verkaufsstellen gemäß der §§ 1 bis 3 ist in allen Fällen rechtlich 
unmittelbar gebunden an die jeweils konkret stattfindende Veranstaltung. Sofern eine Veranstal-
tung ausfällt, greift an dem jeweils betroffenen Tag die Regelung zur ausnahmsweisen Sonntags-
öffnung nicht; die Läden in den betroffenen Bereichen sind dann geschlossen zu halten. 
 
 

§ 5  
 
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig entgegen des § 1 Verkaufsstellen öff-

net bzw. Waren zum gewerblichen Verkauf anbietet. 
 
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann nach § 13 des Ladenöffnungsgesetzes mit einer Geldbuße bis zu 

5.000,- € geahndet werden.  
 
 

§ 6 
 

Sollten einzelne Bestimmungen dieser Verordnung für unwirksam erklärt werden, bleibt die Wirk-
samkeit der übrigen Bestimmungen davon unberührt. 
 

 
§ 7 

 
Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Verkündung in Kraft.  
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Bekanntmachungsanordnung 
 
 

Die Ordnungsbehördliche Verordnung über das Offenhalten von Verkaufsstellen an Sonn- und Feier-
tagen im Gebiet der Stadt Dorsten vom 29.03.2023 wird hiermit öffentlich bekanntgemacht. 
 
Gemäß § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen wird auf folgende 
Rechtsfolgen hingewiesen: 
 
Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften nach der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen kann gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche Bestimmungen und Flächen-
nutzungspläne nach Ablauf von sechs Monaten seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend ge-        
macht werden, es sei denn, 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 

nicht durchgeführt, 
 
b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan ist nicht 

ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 
 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei die 

verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
 
Dorsten, den 29.03.2023 
 
Stadt Dorsten 
Als örtliche Ordnungsbehörde 
 

 
Tobias Stockhoff 
Bürgermeister 
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